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ÄrzteG 1998;
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ASchG 1994 §84 Abs1 idF 1999/I/012;
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Rechtssatz

§ 84 ASchG 1994 idF 1999/I/012 regelt die Aufzeichnungs- und Dokumentationsp:icht der Präventivfachkräfte. Aus den

Materialien geht hervor, dass die Aufzeichnungen so zu führen sind, dass die Kontrolle der Tätigkeit der

Arbeitsmediziner möglich ist. Kontrollorgan ist einerseits das Arbeitsinspektorat und andererseits auch der

Arbeitgeber, denn der Arbeitgeber ist für die ordnungsgemäße arbeitsmedizinische Betreuung verantwortlich. Er muss

auch in der Lage sein, aufgrund der Wahrnehmungen der Arbeitsmediziner Maßnahmen zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen zu treDen. Die Aufzeichnungen müssen derart beschaDen sein, dass der Arbeitgeber daraus

Schlüsse und Wahrnehmungen ziehen kann. Die Unabhängigkeit in ärztlichen Belangen, die durch das ÄrzteG 1998

gewährleistet wird, wird dadurch nicht berührt, geht es doch bei der Aufzeichnungs- und Dokumentationsp:icht im

gegebenen Zusammenhang um eine nichtärztliche Tätigkeit, die (ua) Inhalt der vom Arzt auf Grund seiner

privatrechtlichen Verpflichtung geschuldeten Leistung ist.
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